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ErwGr

Erwägungsgrund 31 - Keine Anwendung auf Behörden in Ausübung ihres offiziellen
Auftrages

1 Behörden, gegenüber denen personenbezogene Daten aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung für
die Ausübung ihres offiziellen Auftrags offengelegt werden, wie Steuer- und Zollbehörden,
Finanzermittlungsstellen, unabhängige Verwaltungsbehörden oder Finanzmarktbehörden, die für die
Regulierung und Aufsicht von Wertpapiermärkten zuständig sind, sollten nicht als Empfänger gelten,
wenn sie personenbezogene Daten erhalten, die für die Durchführung – gemäß dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten – eines einzelnen Untersuchungsauftrags im Interesse der
Allgemeinheit erforderlich sind. 2 Anträge auf Offenlegung, die von Behörden ausgehen, sollten
immer schriftlich erfolgen, mit Gründen versehen sein und gelegentlichen Charakter haben, und sie
sollten nicht vollständige Dateisysteme betreffen oder zur Verknüpfung von Dateisystemen führen. 3
Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die genannten Behörden sollte den für die Zwecke
der Verarbeitung geltenden Datenschutzvorschriften entsprechen.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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